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Richtlinien für Jagdkynolog ische Arbeitsgemeinschaften - 

Antrag zur MDV 2008 
 
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Zur Erfüllung des Klubzwecks im Sinne der 
Satzung besteht in jeder Landesgruppe (LG) ei-
ne Jagdkynologische Arbeitsgemeinschaft (JAG).  
(2) Diese Richtlinien ergänzen die Vorschriften 
der Satzung (§ 30 Abs. 2-4).  
 
§ 2 Namen 
JAGen führen folgende Bezeichnung „Jagdkyno-
logische Arbeitsgemeinschaft Landesgruppe 
(Name der LG)“ 
 
§ 3 Mitgliedschaft  
Miglieder der JAG sind:  

1. Prüfungsrichter  
2. Prüfungsrichteranwärter,  
3. Mitglieder die die Voraussetzung zum Prü-

fungsrichteranwärter erfüllen mit Ausnah-
me des Jagdscheins,  

4. Inhaber eines deutschen Jagdscheins, 
5. Referenten für das Prüfungswesen sowie  
6. Mitglieder, die mindesten drei Würfe mit 

Eintragung in die Abt. I des Zuchtbuches 
gezogen und mindestens einen Hund er-
folgreich auf einer AP geführt haben. 

 
§ 4 Aufgaben 
(1) Den JAGen obliegt die Förderung und Pflege 
der jagdlichen Eigenschaften des Spaniels und 
seine Verbreitung als Jagdgebrauchshund. 
(2) 1Zur Intensivierung ihrer Arbeit sind die JA-
Gen gehalten, jagdkynologisch interessierte 
Klubmitglieder, die nicht die Voraussetzungen 
gemäß § 3 erfüllen, in ihre Arbeit einzubinden.  

2Zu diesem Personenkreis gehören insbesonde-
re solche Mitglieder, die auf einer vom JGHV an-
erkannten Prüfung erfolgreich geführt haben 
oder deren von ihnen geführter Spaniel in die 
ABL eingetragen wurde. 
 
§ 5 Sprecher 
(1) Die JAGen wählen aus ihrer Mitte einen Spre-
cher und einen Stellvertreter gemäß den 
Vorschriften der Satzung. 
(2) Der Sprecher hat auf den Hauptversammlun-
gen seiner LG über die Arbeit der JAG zu berich-
ten. 
(3) 1Der Sprecher hat die Veranstaltungen der 
JAG, die mit dem LG-Vorsitzenden abzustimmen 
sind, vorzubereiten und zu leiten. 2Er kann hierzu 
Mitglieder der JAG beauftragen. 
 
§ 6 Stimmberechtigung  
Auf allen Veranstaltungen der JAGen sind aus-
schließlich deren Mitglieder stimmberechtigt. 
 
§ 7 Finanzen, Verpflichtung en 
(1) 1Die JAGen haben keinen eigenen Anspruch 
auf Zuwendungen aus der Kasse des Klubs. 
2Ihre Finanzierung erfolgt über die jeweilige Lan-
desgruppe. 
(2) Den JAGen ist untersagt, Verbindlichkeiten im 
Namen des Klubs oder der Landesgruppen ein-
zugehen. 
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